
 
 
 
 
Herzlich Willkommen in unserem Wohnheim.  
 
Das Entenbach- Team freut sich das renovierte Kolping- Jugendwohnheim  
Entenbach vorzustellen. Wir bieten Plätze für 119 Jugendliche. Unser Ziel 
ist es, Jugendlichen ein Leben in Gemeinschaft gleichaltriger in München 
zu ermöglichen. Alle Wohnheimbewohner*innen sind mitverantwortlich, 
dass die Gemeinschaft im Haus gefördert wird. Für das Zusammenleben 
sind gegenseitige Rücksichtnahme und das Einhalten von Regeln 
notwendig. Die Unterbringung findet in Mehrbettzimmern statt. 
 

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie folgende Kontaktdaten in Ihrem Handy 
abspeichern. Sie werden diese benötigen!  

 

Die Heimordnung wird durch den Einzug zugestimmt. Hier noch einige 
Informationen für Sie, die für ein gutes Zusammenleben benötigt werden:  
 

Anreise: 
▪ Der Einzug hat bis 22:30 Uhr zu erfolgen. Bei verspäteter Anreise 

müssen Sie sich bei dem Nachtdienst telefonisch melden.  
▪ Bei jedem Einzug müssen sie sich im Büro (Erdgeschoss) anmelden, 

die Anwesenheitsliste unterschreiben  
▪ Eigenanteil ist für die gesamte Aufenthaltsdauer bei Einzug zu 

bezahlen → 25,50€ pro Woche. Es ist eine Barzahlung oder EC-
Kartenzahnung möglich.  

▪ Sie müssen sich in die Essensliste eintragen (Auswahl zw. 
Fleischgerichten und vegetarischen Gerichten). Falls Sie Interesse an 
Vegan, Lactose oder Glutenfreiem Essen haben, müssen Sie ein 
zusätzliches Dokument ausfüllen. Es fallen zusätzliche Kosten an.  

▪ Sie müssen die Schlüsselkarte für Ihr Zimmer abholen. Geben Sie 
diese nicht an Dritte weiter, bei Verlust oder Beschädigung müssen 
Sie 5€ hierfür bezahlt.  

▪ Bitte prüfen Sie Ihr Zimmer bei Einzug auf vorhandene Schäden. 
Festgestellte Schäden sind gleich nach dem Bezug des Zimmers zu 
melden. Anderenfalls werden die Kosten für die Behebung der 
Schäden den in der Belegunsliste eingetragenen Bewohnern in 
Rechnung gestellt. 
 

*Anmerkung: Einchecken ist nicht möglich, wenn keine Bezahlung des Eigenanteils erfolgt! 
 

Abreise: 
▪ Das Zimmer muss am Tag des Auszugs bis spätestens 08:30 Uhr 

geräumt sein -auch bei späterem Unterrichtsbeginn.  
▪ Bitte hinterlassen Sie Ihr Zimmer ordentlich, ziehen Sie Ihre 

Bettwäsche ab und deponieren diese bitte in dem Wäschekorb im 
Erdgeschoss. 

▪ Mülltrennung ist Pflicht!!! In den Allgemeinräumen stehen Behälter 
um den Müll ordentlich zu trennen.  

▪ Bitte bringen Sie Ihren Zimmermüll bei Auszug auch ins Erdgeschoss 
und entsorgen Sie diesen im dafür vorgesehenen Behälter.  

▪ Für Pfandflaschen befindet sich ein Behälter in den 
Allgemeinräumen. 

▪ Die Schlüsselkarte muss bei dem Nachtdienst zurückgeben werden. 
Bitte mit ihrem Nachnamen auf einem Post-It kennzeichnen und 
beschriften.  

▪ Volljährige dürfen nur am Wochenende durch vorherige Absprache 
mit der Leitung oder den Pädagogen bleiben. Bitte die Eintragung in 
der entsprechenden Liste beachten!  

▪ Auszüge während des gebuchten Aufenthalts bzw. eine vorzeitige 
Beendigung, ist möglich, jedoch nach den Verpflichtungserklärung 
des Aufnahmebogens mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen. 
 

*Anmerkung: Wenn die Abreise-Punkte nicht berücksichtig werden, fallen 10 Euro pro 
  Person an Private Rechnungen an. 

 

Nichtanreise: 
▪ Bei Krankheit schnellstmöglich selbstständig vor dem Einzug melden 

(spätestens am Montag der Anreisewoche).  
▪ Das Attest (Bild / Kopie ist ausreichend) muss umgehend per E-Mail 

oder per WhatsApp an die Leitung oder die Sozialpädagogen 
geschickt werden.  

▪ Wichtig – melden Sie sich bitte auch in der Schule krank. 
▪ Bei unentschuldigter Abwesenheit werden die Kosten von der 

Landeshauptstadt München nicht übernommen.  In so einem Fall 
werden wir Ihnen die Kosten in Rechnung stellen.  

 

Minderjährige:   
▪ Minderjährige müssen sich bei den Pädagogen an-und abmelden. 
▪ Minderjährige müssen spätestens um 23:00 Uhr zurück sein und ihre 

Anwesenheit bis 23:00 Uhr beim Nachtdienst melden und bestätigen, 
dass sie das Gelände nicht mehr verlassen!!! 

▪ Bei Minderjährigen muss eine schriftliche Einverständniserklärung 
der Erziehungsberechtigten und deren Kontaktdaten vorliegen. 

▪ Blockschüler*innen unter 18 Jahre dürfen nach Absprache mit der 
Leitung, den Pädagogen und einer schriftlichen 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten am 
Wochenende im Jugendwohnheim übernachten. 

 

Zimmer:  
 

Betten und Möbeln 
▪ Jeder bekommt ein eigenes Bett zur Verfügung gestellt. Sollten in 

einem Zimmer freie Betten zur Verfügung stehen, dürfen diese nicht 
benutzt werden, andernfalls ist dafür eine Reinigungsgebühr zu 
bezahlen. 

▪ Die Anordnung der Möbel und Gegenstände dürfen nicht 
ausgetauscht oder entfernt werden. Das gilt für das ganze 
Wohnheim!!! Diebstahl ist strafbar.  

▪ Die Mitarbeiter*innen vom Jugendwohnheim sind berechtigt die 
Zimmer und Bäder zu reinigen, überprüfen und für Wartungs- 
Reparaturarbeiten zu betreten. 

▪ Verantwortung für Verschmutzungen oder Beschädigungen im 
Zimmer tragen alle in der Belegungsliste eingetragenen 
Bewohner*innen des Zimmers. 

▪ Bei Selbstverschulden werden Sonderreinigung und Reparaturen 
nach Aufwand berechnet und ihnen privat in Rechnung gestellt. 

Sauberkeit und Pflege 
▪ Während der Aufenthaltsdauer sind die Bewohner*innen für die 

Sauberkeit im Zimmer und das dazugehörige Bad 
selbstverantwortlich. 

▪ Handtücher sind selbst mitzubringen. 
▪ Falls etwas benötigt wird (Kehrschaufel; Frische Bettwäsche, 

Staubsauger etc.) melden Sie sich bitte bei den Pädagogen.  
▪ Das Zimmer wird jeden Mittwoch zwischen gereinigt, jedoch nur, 

wenn es einigermaßen ordentlich vorgefunden wird!!!  
Ordnung 
▪ Für Ihr Gepäck stehen Schränke zur Verfügung.  
▪ Der Rechtsträger des Hauses übernimmt für abhanden gekommene 

Gegenstände und Bargeld im gesamten Wohnheimbereich keine 
Haftung.  

▪ Haustiere jegliche Art sind nicht erlaubt. 
▪ Auf den Fensterbrettern außen, darf kein Gegenstand abgestellt 

werden.   
▪ Flure und Gänge müssen aus Feuerschutzgründen freigehalten 

werden. Dort darf nichts abgestellt oder gelagert werden. 
▪ Im Zimmer darf nicht gekocht werden.  
 

Kontaktdaten 

Anna-Theresa Lehmann 
Betriebsleitung 
(Mo-Fr jeweils am Vormittag) 
 

0162 /427 34 52 o.  089/ 55 93 38 01   
anna-theresa.lehmann@ 
kolpingmuenchen.de 
 

Sozialpädagoge*innen  
Mo-Di-Mi-Do  
14:00 - 21:30 Uhr 
 

0162/ 427 33 28  o. 089/ 55 93 38 06 
wohnheim-entenbach@ 
kolpingmuenchen.de   
 

Nachtdienste  
Täglich zwischen 21:30- 08:00 Uhr ist 
ein*e Mitarbeiter*in im Bereit-
schaftszimmer 120 oder in der Früh ab 
6.00 Uhr in der Küche anwesend. 
 

 
Telefonnummer für  
Notfälle (24 Stunden): 
0162/ 427 33 28    

An- und Abreise 

Zeiten für die Anreise 
Sonntags: 18:00 - 22:30 Uhr 
Mo.- Do.: 14:00 - 19:00 Uhr 
 

Zeiten für die Abreise 
Mo.- Do.: 08:00 - 11:00 Uhr 
Freitag    : 06:30 - 08:00 Uhr 

Verpflegung 

Frühstückbuffet 
Mo.- Fr.: 06:30 – 8:30 Uhr 

Abendessen 
Mo.- Do.: 17:00 – 18:00 Uhr 

Essenspläne und Informationen zu aktuellen Veranstaltungen und Terminen 
hängen aus und gibt es zusätzlich im WhatsApp Status der Pädagogen -  
Tel.: 0162/ 427 33 28. 
So können Sie teilnehmen:  
(1) Nummer bei WhatsApp hinzufügen (2) Eine kurze WhatsApp-Nachricht senden 
mit vollständigem Namen und Klasse  
 

Wohnheimordnung / AGB 
für Blockschüler*innen 



Verpflegung:  
▪ Es steht morgens ein Frühstücksbuffet zur Verfügung, zusätzlich kann 

eine Brotzeit für die Schule mitgenommen werden.  
▪ Kann die Abendessenszeit aufgrund der Schulzeiten nicht 

eingehalten werden, ist es möglich nach vorheriger Anfrage und 
Absprache mit den Pädagogen das Abendessen zurückzulegen.  

▪ Alle Mahlzeiten werden im Speiseraum (Erdgeschoss) eingenommen, 
falls Sie selber kochen wollen, stehen Ihnen in jedem Stockwerk 
Gemeinschaftsküchen zu Verfügung.  

▪ Am Wochenende, Feiertagen und Ferientagen gibt es keine 
Verpflegung. 
 

Nachtruhe:  
▪ Von 21:30 Uhr bis 06:00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten. 
▪ Aufenthalt im Innenhof ist nur bis 21:30 Uhr erlaubt. Die Lautstärke 

muss sich in Grenzen halten. Denken Sie bitte an unsere Nachbarn. 
▪ Sprecht euch bei der Nutzung von Musikboxen oder ähnlichem 

zwischen euren Mitbewohner*innen ab und nehmt Rücksicht auf 
Lernende und schlafende. 

 

Rauchverbot: 
▪ Im Wohnbereich herrscht nach gesetzlichen Vorgaben Rauchverbot.  
▪ Das Rauchverbot schließt alle Rauchutensilien, wie z. B. E-Zigaretten, 

Shishas, E-Shishas oder ähnliches ein. Es dürfen keine Aschenbecher 
auf den Zimmern aufbewahrt werden.  

▪ Das Rauchen ist nur an ausgewiesenen Raucherplätzen gestattet. 
 

Alkoholverbot: 
▪ Das Mitbringen und der Konsum von alkoholischen Getränken 

jeglicher Art ist im Wohnheim untersagt. Sollten wir alkoholische 
Getränke offensichtlich vorfinden, werden diese abgenommen. 

▪ Nichtbeachtung führt zur Abmahnung und ggf. zu einer Kündigung. 
▪ Bewohner bzw. Gäste, die unter dem Einfluss von Alkohol oder 

anderen berauschenden Mitteln stehen, werden aus dem Bereich 
des Jugendwohnheims verwiesen. Gesetzverstöße in diesem 
Zusammenhang werden bei der Polizei angezeigt. 

  

Das Mitbringen von verbotenen Gegenständen und Substanzen 
▪ Das Auffinden von jeglichen Mitteln und verbotenen Gegenständen 

wie Waffen, Messer, etc. werden entzogen und vernichtet.  
▪ Drogen jeglicher Art sind im Wohnheim verboten. Gesetzlich 

verbotene Gegenstände und Substanzen werden ebenfalls bei der 
Polizei angezeigt. 
 

Besuch:  
▪ Ab 22:00 Uhr müssen alle Gäste den Wohnheimbereich verlassen 

haben. Der/die Wohnheimbewohner*in sorgt dafür, dass ihre/seine 
Gäste sich an die Heimordnung halten. 

▪ Eine Absprache muss mit den Mitbewohner*innen getroffen werden, 
falls der Besuch im Zimmer stattfindet. 

▪ Die Gemeinschaftsräume stehen Ihnen zur Verfügung. 
▪ Übernachtungen von Gästen sind nicht gestattet. 
 

Nutzung der Aufenthaltsräume:  
▪ Die Aufenthaltsräume werden nach jeder Benutzung ordentlich 

hinterlassen. 
▪ Im Wohnheim stehen für Sie der Silenciumraum, Partykeller (mit 

Darts, Billard und Kicker), die Küchen und Aufenthaltsräume in jedem 
Stockwerk als auch der Innenhof im Erdgeschoß zu Verfügung.  
 

Freizeitangebote: 
▪ Das aktuelle Freizeitprogramm wird an der Infowand im Erdgeschoß 

ausgehängt und im Status von WhatsApp publiziert. 
▪ Im Büro der Pädagogen kann man Tischtennisschläger, Kicker Bälle, 

Queue, Frisbees, Badmintonschläger und weitere Spiele gegen ein 
kleines Pfand ausleihen. 

▪ Extrawünsche für die Freitzeitangebote können in den wöchentlichen 
Plänen integriert werden, bitte bei den Pädagogen melden.  

Küche: 
▪ Geschirr sofort nach Nutzung abspülen, abtrocknen und wegräumen. 
▪ Geschirrtücher und Handtücher vom Haus bitte in der Küche lassen. 
▪ Bei Benutzung des Backofens verwenden Sie bitte immer Backpapier. 
▪ Bei Benutzung der Mikrowelle die Abdeckhaube aus Plastik 

benutzen. 
▪ Vor der Spülmaschinenbenutzung, Geschirr vorspülen. 
▪ Rest-öl niemals in das Waschbecken leeren, sondern im Restmüll 

entsorgen. 
 

Klimaschutz: 
▪ Unser Wohnheim ist eine umweltbewusste Einrichtung. Helfen Sie 

uns den Klimawandeln zu bekämpfen. 

▪ Mit Energie (Wasser, Heizung, Strom) ist sparsam umzugehen. 
Während der Heizperiode sind die Räume durch kurzes, vollständiges 
Öffnen der Fenster (Stoßlüften) zu lüften. In den Wintermonaten 
darf das Fenster während der Abwesenheit des Bewohners weder 
geöffnet noch gekippt sein, da hierdurch unnötig Wärme entweicht 
und evtl. Kälteschäden entstehen können. 

 

Müll:  
▪ Die Wohnheimbewohner*innen erklären sich bereit, die Reduzierung 

des Mülls zu unterstützen. Schon beim Einkauf bitten wir, 
umweltbewusstes Verhalten zu praktizieren und möglichst auf 
umfangreiche Verpackungen und umweltbelastende Erzeugnisse zu 
verzichten. Fragen Sie die Pädagogen nach Jutebeutel. 

▪ Kartons bitte selbst zerkleinern und in den Behälter im 
Aufenthaltsraum entsorgen. 

 

Elektrische Geräte: 
▪ Die Verantwortung für die Sicherheit, hinsichtlich der Benutzung von 

elektrischen Geräten, tragen die Bewohner*innen selbst. Im Sinne 
des vorbeugenden Brandschutzes ist die Benutzung von 
Küchengeräten mit Heizfunktionen (Kochplatten, Wasserkochern, 
Toastern und ähnliches) in den Zimmern nicht gestattet.  

▪ Waschmaschinen und Wäschetrockner stehen im Keller zur 
Verfügung. Deren Gebrauch ist kostenpflichtig.  

Sicherheit und Brandschutz 
▪ Alle Bewohner*innen verpflichten sich die Brandschutzordnung 

einzuhalten.  
▪ Missbrauch von Rauchmeldern oder Feuerlöschern bzw. des 

Feueralarms hat rechtliche und finanzielle Konsequenzen zur Folge. 
Bei Mutwilligem Auslösen, werden die Kosten privat in Rechnung 
gestellt.  

 

Beschwerdemanagement: 
▪ Schriftliche Beschwerden können in den Briefkasten links vor dem 

Verwaltungsbüro eingeworfen werden, auch gerne Anonym.  
▪ Mündliche Beschwerde nehmen wir ebenfalls gerne an. Wenn diese 

zu einer konstruktiven Lösung führen. 
 

Internetnutzung:  
▪ Es steht allen Bewohner*innen die Nutzung des W-LANs zur 

Verfügung  
▪ Das Aufrufen von verbotenen Seiten oder das Einstellen von 

gewaltverherrlichenden Inhalten bzw. rechtsradikalen Inhalten wird 
zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt.  

▪ Jeder PC oder Laptop hat eine eigene Kennung (IP Adresse). Daher ist 
auch nachvollziehbar, wer sich wo im Internet aufhält. Sie sind für 
Ihren PC verantwortlich. Schützen Sie sich ggf. vor einem Zugriff von 
anderen durch Passwörter.  

▪ Große Datenmengen sollten im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 
06:00Uhr heruntergeladen werden, damit das System nicht 
überlastet wird.  
  

Sonstiges:  
▪ Die Außentreppe darf nicht verwendet werden, da sie eine 

Fluchtwegtreppe ist!!! 
▪ Fundsachen ab einem Wert von 10 € werden bis sechs Wochen 

aufbewahrt (ausgenommen Verderbliches). Sollten Sie etwas 
vermissen, kontaktieren Sie bitte die Pädagogen über WhatsApp. 

▪ Das Parken ihres Autos ist auf unserem Gelände nicht möglich, 
lediglich Fahrräder können abgestellt werden. Allgemein ist die 
Parkplatzsuche im Zentrum schwierig und mit Kosten verbunden.   

 

Besonderheiten bei Bewohnergruppen: 
▪ Blockschüler*innen verpflichten sich durch die Zusendung der 

Aufnahmeunterlagen und der Verpflichtungserklärung einen 
Wohnheimplatz für das komplette Lehrjahr zu buchen, ist dies nicht 
erwünscht, muss darauf explizit hingewiesen werden. Wenn die 
Unterbringung im Jugendwohnheim nicht mehr in Anspruch 
genommen werden kann oder will, ist eine Kündigungsfrist von vier 
Wochen einzuhalten. Die Informationen hierzu sind der 
Verpflichtungserklärung im Aufnahmebogen zu entnehmen. 

▪ Änderung der Kontaktdaten, Blockzeiten (wie 
Arbeitszeitenänderung/ Anwesenheit im Betrieb) müssen Sie 
selbstständig melden, nicht Ihr Betrieb! → 4 Wochen im Vorfeld. 

 

Verstöße gegen die Heimordnung können mit Abmahnungen bis hin zum 
Ausschluss (vorübergehend oder dauerhaft) geahndet werden. Wir 

behalten uns außerdem vor Berufsschule, Ausbildungsstätte und 
Erziehungsberechtigte zu informieren. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus!!! 
Das Kolping Jugendwohnheim Team  


